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Antragsteller*in: Dirk Adams

Änderungsantrag zu V 02

Von Zeile 21 bis 26:
durchsuchen. Diese Befugnis der Thüringer Polizei ist nicht nur komplett intransparent, sondern greift
massiv in das Recht auf Privatsphäre ein. Gefahrenzonen befördern weiterhin rassistische Kontrollen
und Durchsuchungen (sogenanntes "racial profiling"), da ohne die Notwendigkeit eines Verdachts
(unter)bewusste Diskriminierung mehr Spielraum erhält. 
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